Berliner Forum Umweltrecht


-Statement No 1-


- Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltfragen „Welt im Wandel. Neue Strukturen globaler Umweltpolitik“ -





1. Der Beirat


Der Beirat besteht aus zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen und ist der Bundesregierung direkt zugeordnet. Einmal jährlich übergibt er das Expertengutachten dem Bundeskabinett mit Handlung und Forschungsempfehlungen zur Bewältigung globaler Umwelt- und Entwicklungsprobleme.





2. Das Gutachten


Der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltfragen“ hat im Herbst 2000 der Bundesregierung sein Jahresgutachten „Welt im Wandel. Neue Strukturen globaler Umweltpolitik“ vorgelegt. Ziel des Gutachtens ist es, ausgehend von einer Analyse der gegenwärtigen drängensten globalen Umweltprobleme und der institutionellen Lösungsansätze  dieser Probleme, einen Reformvorschlag zur Umgestaltung globaler Umweltstrukturen vorzulegen.





2.1 Wesentlicher Inhalt des Gutachtens


Das Gutachten beginnt mit einer kompakten Darstellung der sechs drängensten globalen Umweltprobleme. Hierbei wird jeder Abschnitt gegliedert in jeweils fünf Unterabschnitte (Ursachen und Handlungsbedarf, Institutionelle Regelungen, Vorbeugung, Anpassung, Nachsorge). Die vom Beitrat als die sechs drängensten Umweltprobleme angesehen Phänomene sind:


Klimawandel, 


Globale Umweltwirkungen von Chemikalien: stratosphärischer Ozonabbau und persistente organische Schadstoffe, 


Gefährdung der Weltmeere,


Verlust der biologischen Vielfalt 


Bodendegradation,


Süßwasserverknappung und –Verschmutzung.


Nachfolgend werden die Zusammenhänge dieser Umweltprobleme aufgezeigt und die Rolle zwischenstaatlicher Akteure für diese Probleme dargestellt.





Das dritte Kapitel wird den institutionellen Defiziten und Lösungswegen gewidmet. Hierbei werden anhand der einzelnen bestehenden Organe Problemdefinitionen und Vorverhandlungsphasen dargestellt. Ein Schwerpunkt wird auf die Darstellung des Phänomen der sog. Regimebildung gelegt. Regime sind im internationalen Umweltrecht zunehmend verwendete Vertragssysteme, die sich dadurch auszeichnen, dass in einem ersten Schritt eine Rahmenvereinbarung getroffen wird, die durch nachfolgende Verträge (meist als Protokolle bezeichnet) zunehmend konkretisiert werden. Bedeutungsvoll ist, dass diese Konkretisierung teilweise durch Vertragsstaatenkonferenzen im Mehrheitsverfahren gestaltet werden kann (Beispiel: Ozonregime). In einem bewertenden nachfolgenden Kapitel werden drei Schritte zur Reform der Organisation und Finanzierung der gegenwärtigen Umweltpolitik unter Berücksichtigung der in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten Probleme vorgeschlagen. (Kooperation verbessern, Koordinierende Dachorganisation mit eigenständigen Ausschüssen, Zentralisierung und Zusammenführung unter einer Organisation) Dass der dritte Schritt eine politisch weitgehende Forderung ist, die nicht von allen Beiratsmitgliedern getragen wird kommt im Gutachten zum Ausdruck. Im letzten Kapitel (F) werden konkrete Zielvorstellungen genannt und in einem drei gliedrigen Strukturmodell dargestellt. 


Earth Assesment: Einrichtung eines Erd-Rates der Politikberatung stärker durch wissenschaftliche Einflüsse anreichert. In diesem Gremium gehen die wissenschaftlichen Gremien der Regime auf (Bspl: Internationaler Ausschuss für Klimaveränderungen)


Earth Organization: Gestaltung einer umfassenden internationalen Institution. Im wesentlichen soll UNEP aufgewertet werden (von gegenwärtig 530 Mitarbeitern)


Earth Funding: Zusammenfassung und Aufstockung der vorhandenen Finanzierungsmechanismen (wie Globale Environmental Facility) 





2.2 Anwerkung zum Gutachten


Das Gutachten nimmt eines der drängendsten, aber nicht aktuellsten Problem auf, - die institutionelle Schwäche der globalen Umweltpolitik - dafür allein ist es bemerkenswert. Die globale Umweltpolitik leidet unter einem strukturellen Defizit, da die rechtlichen Instrumente keine globale Umweltorganisation vorsehen. Ob die Errichtung einer solchen Umweltorganisation im Rahmen des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung 2002 beschlossen werden kann ist überaus fraglich, da bei vielen Industrie – wie Entwicklungsstaaten starke Bedenken gegen eine institutionelle Stärkung der globalen Umweltpolitik bestehen. Das Gutachten gibt der Diskussion um diese institutionelle Verbesserung jedoch gute wissenschaftliche Argumente an die Hand und beeinflusst die Debatte positiv. 


Bernhard Braune
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